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OBERSTDORFER BERGBAHN AG Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 27. März 2019



OBERSTDORFER BERGBAHN AG SITZ: OBERSTDORF | ISIN DE000A2AA444



Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch, den 27. März 2019, 10:00 Uhr, im Oberstdorf Haus, Kleiner Saal „Breitachklamm“, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.



TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017/18 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017/18. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017/18 in Höhe von 503.069,54 EUR wie folgt zu verwenden: EUR Jahresüberschuss



503.069,54



Einstellung in die Gewinnrücklagen in die gesetzliche Rücklage 



25.153,48



in andere Gewinnrücklagen



477.916,06



Bilanzgewinn



0,00



3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäfts jahr 2017/18 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18 Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und entsprechende Satzungsänderung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und entsprechende Satzungsänderungen zu beschließen:



Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 1. a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird aus Gesellschaftsmitteln von 3.420,000,00 EUR um 540.000,00 EUR auf 3.960.000,00 EUR erhöht durch Umwandlung eines Betrags von 61.947,07 EUR der in der Bilanz der Gesellschaft zum 30. November 2018 ausgewiesenen Gewinnvortrags und eines Betrages von 478.052,93 EUR der in der Bilanz der Gesellschaft zum 30. November 2018 ausgewiesenen anderen Gewinnrücklagen in Grundkapital. 



Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien.







Diesem Beschluss wird die festgestellte Bilanz zum 30. November 2018 zugrunde gelegt. Die Bilanz zum 30. November 2018 ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk von WP Dipl.-Kfm. Ernst Schafheitle, Immenstadt, versehen.







b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzusetzen.



2. § 4 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Grundkapital) wird wie folgt neu gefasst: „Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 3.960.000,00 EUR und ist eingeteilt in 45.000 Stückaktien“. 6. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und Satzungsänderung (Genehmigtes Kapital I) Mit dem vorgeschlagenen genehmigten Kapital soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, die Eigenkapitalausstattung der Oberstdorfer Bergbahn Aktiengesellschaft im Hinblick auf die für die nächsten Jahre verfolgten Investitionen u.a. die Erneuerung der Söllereckbahn anzupassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.707.200,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 19.400 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019 I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder



einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird schließlich ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen: 2. § 4 Absatz 3 der Satzung (Grundkapital) wird wie folgt neu gefasst: 



„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.707.200,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 19.400 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019 I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist schließlich ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.“



7. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und Satzungsänderung (Genehmigtes Kapital II) Mit dem vorgeschlagenen genehmigten Kapital II, das durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln weiterhin möglich ist, soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, die Eigenkapitalausstattung der Oberstdorfer Bergbahn Aktiengesellschaft im Hinblick auf die für die



nächsten Jahre verfolgten Investitionen u.a. die Erneuerung der Söllereckbahn anzupassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 272.800,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.100 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019 II). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird schließlich ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen. 2. § 4 Absatz 4 der Satzung (Grundkapital) wird wie folgt neu gefasst: 



„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 272.800,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.100 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019 II). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der



Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapital erhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist schließlich ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.“ 8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Kanzlei asr GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bahnhofplatz 1 87435 Kempten zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/19 zu wählen. Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Bezugsrechtsausschluss in Tagesordnungspunkt 6 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 6 die Schaffung eines genehmigten Kapitals in der gesetzlich zulässigen Höhe von 50 % des Grundkapitals vor. Bei der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 I haben die Aktionäre der Gesellschaft grundsätzlich ein Bezugsrecht. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Damit soll die Abwicklung einer Aktienausgabe mit Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert von Spitzenbeträgen je Aktionär ist in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge dagegen erheblich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe. Daher hält der Vorstand die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss in diesem Falle für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Bezugsrechtsausschluss in Tagesordnungspunkt 7 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 7 die Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals in der gesetzlich zulässigen Höhe von 50 % des Grundkapitals vor, resultierend aus der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln. Bei der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 II haben die Aktionäre der Gesellschaft grundsätzlich ein Bezugsrecht. Der Vorstand soll



Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform. jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Damit soll die Abwicklung einer Aktienausgabe mit Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert von Spitzenbeträgen je Aktionär ist in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge dagegen erheblich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe. Daher hält der Vorstand die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss in diesem Falle für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Nichtbörsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Soweit es sich daher nicht um Pflichtangaben handelt, erfolgen nachfolgende Hinweise freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich bis spätestens am sechsten Tag vor der Hauptversammlung, also bis spätestens Mittwoch, den 20. März 2019, bei unserer Gesellschaft unter folgender Adresse angemeldet haben: Oberstdorfer Bergbahn AG Kornau-Wanne 7 87561 Oberstdorf Telefax 0 83 22/98 75 50 E-Mail [email protected]



ANTRÄGE VON AKTIONÄREN Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind an die folgende Adresse zu richten: Oberstdorfer Bergbahn AG Kornau-Wanne 7 87561 Oberstdorf Telefax 0 83 22/98 75 50 E-Mail [email protected] Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvor schläge werden nicht zugänglich gemacht. Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden auf der Internetadresse www.ok-bergbahnen.com unter Menü – Un ternehmen – Aktionärsinfo der Oberstdorfer Bergbahn AG zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017/18 sowie die aktuelle Satzung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen zugesandt. Europaweit gelten ab dem 25. Mai 2018 neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren erweiterten Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die neuen Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internetadresse www.ok-bergbahnen.com. Oberstdorf, im Februar 2019 Oberstdorfer Bergbahn AG Der Vorstand



www.ok-bergbahnen.com



























Empfehlen Sie Dokumente
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OBERSTDORFER BERGBAHN AG Einladung zur 

Mittwoch, den 18. Juli 2018, 10:00 Uhr, im Oberstdorf Haus, Kleiner Saal â€žBreitachklammâ€œ,. Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf, stattfindenden ordentlichen ...
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Oberstdorfer Bergbahn AG 

vor 4 Tagen - Juli 2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals ... laufenden GeschÃ¤ftsjahres zu erhÃ¶hen (Genehmigtes Kapital 2018 II).
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OBERSTDORFER BERGBAHN 

prÃ¤sentierte sich damit durchschnittlich. In der von norma- lem Wetter geprÃ¤gten Sommersaison entwickelten sich die. Besucherzahlen planmÃ¤ÃŸig. Die neuen ...
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OBERSTDORFER BERGBAHN 

30.11.2018 - Winters 2017/18 fÃ¼r die Oberstdorfer Bergbahn AG deutlich besser aus als im .... nachwuchs und alle Einsteiger in den Wintersport.
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Einladung zur Buchvorstellung 

10.06.2015 - Ernst Hillebrand (Hg.): Rechtspopulismus in Europa. Gefahr fÃ¼r die ... die U-Bahn, Linien 16 und 63, Haltestelle. Max-LÃ¶bner-StraÃŸe/Friesdorf.
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Einladung zur Auftaktveranstaltung 

22.09.2014 - 2 Mit besonderem Dank an: Filmproduction: PingPong Communications / Directors & Concept: Mike Kren, David Wagner /. Camera: David ...
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Einladung zur Vernissage 

17.11.2017 - in unsere RÃ¤umlichkeiten im Haus A4, Ebene +2 ein. Es stellen aus: Sophia Kreft und der Rexroth Fotoclub Lohr/Main. Die musikalische Begleitung erfolgt durch Frau Grimmer und Herr Steiner. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Prof. Dr. Herman
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Einladung zur Auftaktveranstaltung 

22.09.2014 - Georg Pfeifer, EuropÃ¤isches Parlament, Leiter des InformationsbÃ¼ros in ... Alexander Lang, LandesgeschÃ¤ftsleiter vom Wiener Roten Kreuz.
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Einladung zur Mitgliederversammlung 

29.09.2017 - Referentin: Wiebke Schulz - Coach & Trainerin. Wiebke Schulz ist systemisch ausgebildeter Business Coach (dvct-zertifiziert) und Trainerin.
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Einladung zur Alpha-Party 

23.05.2017 - Die Alpha-Party gibt einen ersten Ãœberblick, was man bei einem Alphakurs erleben kann. Auf Sie wartet â€¦ Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Einladung zur Sonnwendfeier 

11.06.2011 - Musikbeginn. Die "Strawanzer" spielen Volksmusik. SONNWENDFEUER. Die Feuerrede hÃ¤lt. Klubobmann Gottfried WaldhÃ¤usl. 17.00 Uhr. 18.30 Uhr. 21.30 Uhr. Impressum: FÃ¼r den Inhalt Verantwortlich: Landesrat Barbara Rosenkranz, 2111 Seebarn
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 

4. Entlastung der Vorstandschaft. 5. WÃ¼nsche und AntrÃ¤ge. Ãœber zahlreiches Erscheinen freuen wir uns. MÃ¤nnergesangverein Nenzenheim. Heinz Schenk.
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EINLADUNG ZUR DIPLOM ARBEITSAUSSTELLUNG 

März 2017, 09.00 – 15.00 Uhr. Berufsschule BFF | Kapellenstrasse 4 | 3011 Bern. Bautechnik | Maschinenbau. Aarau | Samstag, 1. April 2017, 09.00 – 15.00 ...
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Einladung zur Handballweihnachtsfeier 

Bis dahin eine frohe Adventszeit,. Im Namen der ganzen Handballabteilung,. Caro, Mel und Tobi. BÃ¼rgerhaus Neukeferloh. Leonhard-â€�Stadler-â€�StraÃŸe 12.
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Einladung zur Sonnwendfeier 

am Samstag, dem 11. Juni 2011. In 2111 Kleinrötz. Anfahrtsplan zum Sonnwendplatz umseitig! Buffeteröffnung. Musikbeginn. Die "Strawanzer" spielen Volksmusik. SONNWENDFEUER. Die Feuerrede hält. Klubobmann Gottfried Waldhäusl. 17.00 Uhr. 18.30 Uhr. 21.










 


[image: alt]





Einladung zur BuchprÃ¤sentation 

Herausgegeben von Andreas Maurer, Heinrich Neisser, Johannes Pollak. Freitag 30. Oktober 2015, 18:00 Uhr. Haus der EuropÃ¤ischen Union. WipplingerstraÃŸe ...
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Einladung zur Buchvorstellung 

10.06.2015 - 18:00 Uhr in Bonn. Organisation ... Godesberger Allee 149, 53175 Bonn. Barbara Mojza ... und den Verlag J.H.W. Dietz Nachf. anschlieÃŸend.
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RenderDLL - Brauneck Bergbahn 

Kostenloser Skibus Lenggries. Regionalverkehr Oberbayern GmbH, Niederlassung West, Tel.: (08022) 18 75 00, www.rvo-bus.de. Brauneck-Bergbahn ...
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Einladung zur diplom arbEitsausstEllung - IBZ 

Betriebstechnik | Maschinenbau. Die Veranstaltungen sind Ã¶ffentlich und kostenlos, alle Interessierten sind herzlich eingeladen. www.ibz.ch d ip l o m a r b. E.
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Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2012 

Jede Aktie gewÃ¤hrt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und die Stimmrechte zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung ...
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Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2015 

Aktien den Verkauf Ã¼ber die BÃ¶rse oder eine Ausgabe mit Bezugsrecht der ..... Optionsscheine beigefÃ¼gt, deren Inhaber zur AusÃ¼bung des Bezugsrechts befugt ...
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Possenheim, 27.02.2019 Einladung zur ordentlichen 

27.02.2019 - Wir wÃ¼rden uns freuen, wenn Sie uns als neues Vereinsmitglied (ab. 14 Jahre) unterstÃ¼tzen wÃ¼rden und in den Verein eintreten. JÃ¼rgen Adler.
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Einladung zur KGR Sitzung 

samtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen Bereich. ... auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam einzutreten.
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Einladung zur Jahresversammlung des Vereins 

St. Ulrich Wertach e.V.. EINLADUNG ZUR JAHRESVERSAMMLUNG. Dienstag, den 02.04.2019 um 20.00 Uhr im Pfarrheim St. Ulrich,. Raum St. Sebastian.
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